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Rechts -  und Verfahrensordnung der RLSW Regionalliga 

Südwest GmbH  

I. TEIL A: ALLGEMEINE REGELUNGEN 

§ 1 GRUNDREGEL 

 

(1) Der Deutsche Fußball -Bund, seine Mitgliedsverbände 1, ihre Mitgliedsvereine 

und Tochtergesellschaften sowie die Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Funktions-

träger und Einzelmitglieder bekennen sich zu den Grundsätzen der Ethik, Integ-

rität, Loyalität, Solidarität und Fairness und sorgen für die Einhaltung die ser 

Grundsätze und für Ordnung und Recht im Fußballsport.  

(2) Spielern, Trainern und Funktionsträgern von Vereinen und Tochtergesellschaften 

ς letzteren nur, wenn sie unmittelbar auf den Spielbetrieb einwirken können ς 

ist es untersagt, auf Gewinnerzielung gerichtete Sportwetten ς selbst oder 

durch Dritte, insbesonde re nahe Angehörige, für eigene oder fremde Rechnung 

ς auf den Ausgang oder den Verlauf von Fußballspielen oder Fußballwettbewer-

ben, an denen ihre Mannschaften mittelbar oder unmittelbar beteiligt sind, ab-

zuschließen oder dieses zu versuchen. Sie dürfen auc h Dritte dazu nicht anleiten 

oder dabei unterstützen, solche Wetten abzuschließen. Sie sind verpflichtet, sich 

auf solche Sportwetten beziehende, nicht allgemein zugängliche Informationen 

oder ihr Sonderwissen Dritten nicht zur Verfügung zu stellen. Verstö ße stellen 

eine Form unsportlichen Verhaltens dar.  

Spieler, Trainer und Funktionsträger von Vereinen und Tochtergesellschaften 

sind verpflichtet, es unverzüglich und unaufgefordert der RLSW Regionalliga 

Südwest GmbH mitzuteilen, wenn ihnen von dritter Seite die Manipulation ei-

nes Spiels ihres oder eines an deren Vereins (auf Sieg, Unentschieden, Niederlage 

oder Torergebnis etc.) gegen Geldversprechen, Geldzahlung oder andere Vorteile 

angeboten wird. Dies gilt unabhängig davon, ob der Spieler, Trainer oder Funk-

tionsträger Geld oder andere Vorteile angenommen oder abgelehnt bzw. die 

Manipulation zugesagt oder nicht zugesagt hat. Verstöße stellen eine Form un-

sportlichen Verhaltens dar.  Unsportlich verhält sich auch, wer die RLSW 

 
1 Die Regionalliga Südwest mit seinen zugehörigen sieben Landes- und zwei Regionalverbänden zählt 
entsprechend zu den Mitgliedsverbänden des DFB 
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Regionalliga Südwest GmbH nicht unverzüglich und unaufgefordert über Ver-

halten im Sinne des § 1 Nr. 2., Absätze 1, 2, Nr. 3. und § 6a Nr. 1., von denen er 

Kenntnis erlangt, informiert.  Die vorstehenden Regelungen gelten für Futsal -

Spiele und -Wettbewerbe sowie für Spiele und Wettbewerbe anderer Fußball-

varianten gleichermaßen.  

(3) Schiedsrichtern der Spielklassen, in denen Wettangebote gemacht werden, ist 

es untersagt, auf Spiele dieser Spielklassen zu wetten. Im Übrigen findet Nr. 2. 

entsprechend Anwendung.  

(4) Sportliche Vergehen, d. h. alle Formen unsportlichen Verhaltens aller in Nr. 1. ge-

nannten Angehörigen des DFB, werden mit den in § 7 Anlage I aufgeführten Stra-

fen geahndet.  

 

§ 2 RECHTSPRECHUNG 

 

Für alle Vorkommnisse in den Spielen der Regionalliga Südwest und für alle Verstöße 

gegen die Spielordnung sowie für die Anfechtung von Spielwertungen und Spielbe-

rechtigungen bei Spielen der Regionalliga Südwest, außerdem für finanzielle Streitig-

keiten aus  Anlass der Durchführung von Spielen der Regionalliga Südwest sind die 

Rechtsorgane der RLSW Regionalliga Südwest GmbH nach dieser Rechts -  und Verfah-

rensordnung allein zuständig.  

Die Rechtsprechung gegen Lizenzspieler obliegt in jedem Falle den Rechtsorganen des 

DFB. 

 

§ 3 RECHTSORGANE 

 

(1) Zur Erfüllung der in §§ 1 und 2 genannten Aufgaben sind das Sportgericht und 

das Berufungsgericht berufen.  

 

(2) Die Mitglieder des Sportgerichts und des Berufungsgerichts sind unabhängig. 

Sie sind nur dem geschriebenen und ungeschriebenen Recht des Sports sowie 

ihrem Gewissen unterworfen.  
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(3) Die Mitglieder der Rechtsorgane haften nicht für Schäden, die durch ihre Ent-

scheidungen oder Unterlassungen entstehen.  

 

(4) (entfällt)  

 

§ 4 VORLÄUFIGE SPERRE BEI FELDVERWEIS 

 

Bei einem Feldverweis (Rote Karte) ist der Spieler, Trainer oder Funktionsträger bis zur 

Entscheidung durch die zuständige Instanz gesperrt, ohne dass es eines besonderen 

Verfahrens oder einer besonderen Benachrichtigung bedarf. Ausgenommen von der 

vorgena nnten Regelung sind Feldverweise in Länderspielen, UEFA -Wettbewerben und 

weiteren offiziellen internationalen Wettbewerben. Von Amts wegen kann der Vorsit-

zende des Sportgerichts einen Spieler, Trainer oder Funktionsträger, der in einem sol-

chen Spiel des Fe ldes verwiesen worden ist, im Wege der einstweiligen Verfügung vor-

läufig sperren. Die vorläufige Sperre kann im Wege der einstweiligen Verfügung auch 

auf andere Wettbewerbsformen (Futsal -, Ü-  oder Beachsoccer Wettbewerbe) erstreckt 

werden. Eine zu erwarten de, bereits erfolgte oder abgelehnte Bestrafung des Spielers, 

Trainers oder Funktionsträgers nach den Bestimmungen der FIFA oder der UEFA hindert 

nicht seine Bestrafung nach den Bestimmungen des DFB bzw. der RLSW Regionalliga 

Südwest GmbH.  

Bei einem Feldverweis (Rote Karte) in einem nationalen oder internationalen Futsal -, 

Ü-  oder Beachsoccer -Spiel ist der Spieler, Trainer oder Funktionsträger bis zur Entschei-

dung durch die zuständige Instanz nur für Spiele der gleichen Wettbewerbsform ge-

sperrt, ohne dass es eines besonderen Verfahrens oder einer besonderen Benachrichti-

gung bedarf. Von Amts wegen kann der Vorsitzende des Sportgerichts einen Spieler, 

Trainer oder Funktionsträger, der in einem solchen Spiel des Feldes verwiesen worden 

ist, im W ege der einstweiligen Verfügung vorläufig für alle Wettbewerbsformen sper-

ren. § 11 bleibt unberührt.  

Erfolgt ein Feldverweis (Rote Karte) eines Spielers, Trainers oder Funktionsträgers einer 

deutschen Mannschaft bei einem Spiel im Ausland, so kann bei der zuständigen Instanz 



 

 

 

 
8 

 

beantragt werden, die vorläufige Sperre bis zur Ermittlung des Tatbestandes auszuset-

zen. 

 

§ 5 ZUSTÄNDIGKEIT, STRAFEN, EINSTELLUNG 

 

(1) Die Zuständigkeiten und zulässigen Strafarten ergeben sich aus Anlage I.  

 

(2) Sperren, die gegen Spieler verhängt werden, betreffen im Regelfall nur den 

Spielverkehr innerhalb des DFB. Sie erstrecken sich auch auf den internationalen 

Spielverkehr, wenn internationale Wettbewerbsbestimmungen dies gebieten 

oder wenn dies wegen besonde rs verwerflicher Tatumstände im Urteil aus-

drücklich angeordnet worden ist.  

 

(3) Für Geldstrafen, die gegen Einzelmitglieder und Spieler verhängt werden, kann 

der Verein des Bestraften von dem entscheidenden Rechtsorgan in Anspruch 

genommen werden. Eine verhängte Geldstrafe ist vom Spieler zu zahlen.  

 

(4) (entfällt)  

(5) (entfällt)  

(6) (entfällt)  

(7) (entfällt)  

 

§ 6 DOPING 

 

(1) Doping ist verboten. Als Doping gilt das Vorliegen eines Verstoßes gegen eine 

oder mehrere Anti -Doping -Vorschriften gemäß Nr. 2. In Nr. 2. sind die Tatbe-

stände und Handlungen aufgeführt, die einen Verstoß gegen Anti -Doping -  Best-

immungen begründen. Anhörung en in Dopingfällen werden auf Grundlage der 

Behauptung durchgeführt, dass eine bzw. mehrere dieser spezifischen Regeln 

verletzt wurden. Spieler oder andere Personen, die diesen Rege lungenunterfal-

len, sind selbst dafür verantwortlich, davon Kenntnis zu hab en, was einen Ver-

stoß gegen Anti -Doping -Bestimmungen darstellt, welche Substanzen und 
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Methoden in die Verbotsliste aufgenommen worden sind und haben sich mit 

den jeweiligen Anti -Doping -  Bestimmungen vertraut zu machen.  

(2) Als Verstoß gegen Anti -Doping -Vorschriften gilt:  

a) Das Vorhandensein einer verbotenen Substanz, ihrer Metaboliten oder 

Marker in einer dem Körper entnommenen Probe.  

aa) Es ist die persönliche Pflicht jedes Spielers, sich zu verge-

wissern, dass keine verbotenen Substanzen in seinen Körper ge-

langen. Die Spieler sind verantwortlich für verbotene Substanzen, 

deren Metaboliten oder Marker, die sich in den ihrem Körper ent-

nommen en Proben befinden. Dementsprechend muss eine Ab-

sicht, ein Verschulden, eine Fahrlässigkeit oder eine bewusste An-

wendung durch den Spieler nicht nachgewiesen werden, damit ein 

Verstoß gegen Anti -Doping -Vorschriften vorliegt.  

bb) Die beiden nachstehenden Sachverhalte stellen einen aus-

reichenden Nachweis eines Verstoßes gegen Anti -Doping -Vor-

schriften dar:  

Das Vorhandensein einer verbotenen Substanz, ihrer Metaboliten 

oder Marker in der A -Probe eines Spielers, wenn der Spieler auf 

die Analyse der B -Probe verzichtet und die B -Probe nicht analy-

siert wird, oder die Bestätigung des Vorhandenseins einer verbo-

tene n Substanz oder ihrer Metaboliten oder Marker in der A -Probe 

eines Spielers anhand der Analyse der B -Probe oder, wenn die A -  

und B -Probe des Spielers in zwei Teile aufgeteilt ist, die Bestäti-

gung des Vorhandenseins der verbotenen Substanz oder von de-

ren Me taboliten oder Markern im ersten Teil der aufgeteilten 

Probe anhand der Analyse des zweiten Teils oder bei Verzicht des 

Spielers auf die Analyse der Bestätigung der auf geteilten Probe.  

cc) Mit Ausnahme von Substanzen, für die in der Verbotsliste 

oder einem technischen Dokument der WADA eigens eine Ent-

scheidungsgrenze aufgeführt ist, begründet das Vorhandensein 

einer verbotenen Substanz, ihrer Metaboliten oder Marker in der 

Probe eines Spiele rs ς unabhängig von ihrer Menge ς einen Ver-

stoß gegen Anti -Doping -Vorschriften.  

dd) Als Ausnahme zu Nr. 2., Buchstabe a) können in der Verbots-

liste, den International Standards oder technischen Dokumenten 

der WADA spezielle Kriterien für die Evaluation von verbotenen 

Substanzen festgelegt werden, die auch endogen produziert wer-

den können.  
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b)  Die Anwendung oder versuchte Anwendung einer verbotenen Substanz 

oder einer verbotenen Methode durch einen Spieler.  

aa) Es ist die persönliche Pflicht jedes Spielers, sich zu verge-

wissern, dass keine verbotenen Substanzen in seinen Körper ge-

langen und keine verbotene Methode an ihm angewendet wird. 

Dementsprechend ist es nicht erforderlich, dass eine Absicht, ein 

Verschulde n, eine Fahrlässigkeit oder eine bewusste Anwendung 

durch den Spieler nachgewiesen wird, damit ein Verstoß gegen 

Anti -Doping Vorschriften wegen der Anwendung einer verbote-

nen Substanz oder Methode vorliegt.  

bb) Es ist nicht entscheidend, ob die Anwendung oder ver-

suchte Anwendung einer verbotenen Substanz oder Methode leis-

tungssteigernd wirkt oder nicht. Ein Verstoß gegen Anti -Doping - 

Vorschriften liegt vor, wenn eine verbotene Substanz oder eine 

verbotene Methode  verwendet wurde oder ein diesbezüglicher 

Versuch erfolgte.  

c) Umgehung, Weigerung oder Versäumnis eines Spielers, sich der Probe-

entnahme zu entziehen  

Die Umgehung, Weigerung oder das Ver -säumnis, sich nach entsprechen-

der Benachrichtigung durch eine ordnungsgemäß bevollmächtigte Person 

der Abgabe bzw. der Probenahme zu unterziehen, ein Fern -bleiben von 

der Probenahme ohne zwingenden Grund oder eine ander weitige Umge-

hung der Probenahme.  

d)  Meldepflichtverstöße  

Jede Kombination von drei versäumten Kontrollen und/oder Verstößen 

gegen die Meldepflicht gemäß dem Internationalen Standard für das Er-

gebnismanagement eines Spielers, der einem Registered Testing Pool im 

Sinne des NADA -Codes (NADC) angehört, die innerhalb  eines 12-Monats -

Zeitraums erfolgt, stellt einen Verstoß gegen die Anti -  Doping -Vorschrif-

ten dar.  

e) Die unzulässige Einflussnahme oder der Versuch der unzulässigen Ein-

flussnahme auf irgendeinen Teil des Dopingkontrollverfahrens durch ei-

nen Spieler oder eine andere Person.  

f)  Der Besitz von verbotenen Substanzen und Methoden.  

aa) Der Besitz von Substanzen oder die An -wendung von Me-

thoden, die im Wettbewerb bzw. Wettkampf (d.h. innerhalb der 

Zeitspanne ab 23.59 Uhr des Vortags eines Spiels, an dem der Spie-

ler voraus sichtlich teilnehmen wird, bis zum Ende dieses Spiels 

und des Probe nahmeprozesses in Verbindung mit diesem Spiel) 
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verboten sind (Rechts -  und Verfahrensordnung), durch einen Spie-

ler bzw. ς außer-halb von Wettbewerben ς der Besitz von Sub-

stanzen oder die Anwendung von Methoden, die außerhalb von 

Wettbewerben verboten sind, durch einen Spieler, es sei denn, der 

Spieler b elegt, dass der Besitz einen therapeutischen Zweck hat, 

für den eine Medizinische Ausnahmegenehmigung gemäß den 

WADA-/NADA -Vorschriften erteilt wurde, oder er bringt eine an-

dere annehmbare Rechtfertigung (z. B. Mitführung von Substan-

zen zur Be -handlung in Akut -  und Notsituationen) vor.  

bb) Der Besitz von Substanzen oder die Anwendung von Me-

thoden, die im Wettbewerb verboten sind, durch eine Betreuungs-

person bzw. ς außerhalb von Wettbewerben ς Besitz von Sub-

stanzen oder die Anwendung von Methoden, die außerhalb von 

Wettbewerben verboten sind,  durch eine Betreuungsperson im 

Zusammenhang mit einem Spieler, Spiel oder Training, es sei denn, 

die Betreuungsperson belegt, dass der Besitz einen therapeuti-

schen Zweck hat, für den eine Medizinische Ausnahmegenehmi-

gung für einen Spieler gemäß den WADA -/ NADA-Vorschriften er-

teilt wurde, oder sie bringt eine andere annehmbare Rechtferti-

gung vor.  

g) Der Handel oder versuchte Handel mit verbotenen Substanzen oder Me-

thoden durch einen Spieler oder eine andere Person.  

h) Die Verabreichung oder versuchte Verabreichung von verbotenen Sub-

stanzen oder die Anwendung von Methoden an Spieler im Wettbewerb 

oder, außerhalb von Wettbewerben, die Verabreichung oder versuchte 

Verabreichung von Substanzen oder die Anwendung von Methode n, die 

außerhalb von Wettbewerben verboten sind, an Spieler.  

i) Die Beihilfe, Unterstützung, Anleitung, Anstiftung, Verschleierung, Verab-

redung oder sonstige vorsätzliche Tatbeteiligung oder versuchte Tatbe-

teiligung im Zusammen hang mit einem Verstoß oder einem versuchten 

Verstoß gegen Anti -Doping -Vorschriften oder ein em Verstoß gegen § 8f 

Nr. 1. der DFB-Rechts-  und Verfahrensordnung bzw. einer entsprechenden 

Bestimmung eines DFB -Mitgliedsverbands (Teilnahmeverbot während 

einer Sperre oder vorläufigen Sperre) durch eine andere Person.  

j) Der Umgang eines Spielers, Trainers, Betreuers, Offiziellen oder einer an-

deren Person, der bzw. die an die Anti -Doping -Bestimmungen des DFB 

gebunden ist, in beruflicher oder sportlicher Funktion mit einem Trainer 

oder Betreuer,  
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aa) der an die Anti -Doping -Regelwerke eines Fußball -Verban-

des oder einer Anti -Doping -Organisation gebunden ist und ge-

sperrt ist oder  

bb) der nicht an die Anti -Doping -Regelwerke eines Fußball -Ver-

bandes oder einer Anti -Doping -Organisation gebunden ist und 

der nicht aufgrund eines Ergebnismanagement -  und Disziplinar-

verfahrens gesperrt wurde, jedoch dem in einem Straf -, Diszipli-

nar-  oder stande srechtlichen Verfahren ein Verhalten nachgewie-

sen oder der für ein solches Verhalten verurteilt wurde, das einen 

Verstoß gegen Anti -Doping -Bestimmungen dargestellt hätte, so-

weit diese Anti -Doping -Bestimmungen zur Anwendung gelangt 

wären.  

Die Dauer des Umgangsverbots entspricht der im Straf -, Diszipli-

nar-  oder im standesrechtlichen Verfahren festgelegten Strafe, be-

trägt mindestens jedoch sechs Jahre ab dem Zeitpunkt der  

cc) Entscheidung oder cc) der als Stroh -  oder Mittelsmann für 

eine in aa) oder bb) beschriebene Person tätig wird.  

Für einen Verstoß gegen j) muss nachgewiesen werden, dass der Spieler, 

Trainer, Betreuer oder Offizielle von der Sperre des Trainers oder Betreu-

ers wusste.  

Der Spieler oder die andere Person muss beweisen, dass der Umgang mit 

dem in aa) und bb) beschriebenen Trainer oder Betreuer nicht in berufli-

cher oder sportlicher Funktion erfolgt und/oder dass ein solcher Umgang 

vernünftigerweise nicht hätte vermieden wer den können.  

Der DFB ist verpflichtet, seine Erkenntnis von Trainern und Betreuern, die 

den in aa), bb) oder cc) genannten Kriterien entsprechen, an die NADA 

weiterzugeben, die ihrerseits die WADA in Kenntnis setzt.  

k) Die treuwidrige oder unverhältnismäßige Handlung eines Spielers oder 

einer anderen Person zwecks Abschreckung vor oder Vergeltung für An-

zeigen bei Behörden. Hierzu zählt:  

aa) jede Handlung, die eine andere Person bedroht oder einzu-

schüchtern versucht, damit diese einen möglichen Verstoß gegen 

AntiDoping -Bestimmungen des DFB, das FIFA -Anti -Doping -Regle-

ment und/oder den NADA - und/oder WADA -Code nicht gutgläubig 

bei seinem Mitglie dsverband, dem DFB, der NADA,  WADA, der 

FIFA oder einer anderen Anti -Doping -Organisation, einer Strafver-

folgungsbehörde, einem Aufsichts -, Disziplinar oder Anhörungsor-

gan oder einer Person, die für die NADA, WADA, die FIFA, oder eine 
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andere Anti -Doping -Organisation eine Untersuchung durchführt, 

anzeigt .  

bb) Vergeltung gegen eine Person, die einem Mitgliedsverband, 

dem DFB, der NADA, der WADA, der FIFA oder einer anderen Anti-

Doping -Organisation, einer Strafverfolgungsbehörde, einem Auf-

sichts -, Disziplinar -  oder Anhörungsorgan oder einer Person, die 

für den Mit gliedsverband, den DFB, die NADA, die WADA, die FIFA 

oder eine andere Anti -Doping -Organisation eine Untersuchung 

durchführt, gutgläubig Beweise oder Informationen zu einem 

möglichen Verstoß gegen Anti -Doping -Bestimmungen des DFB, 

das FIFA-Anti -Doping -Reglement und/oder den NADA - und/oder 

WADA-Code vorlegt.  

(3) Verbotene Substanzen und Methoden  

Verboten sind alle Substanzen und Methoden, die in der Verbotsliste aufgeführt 

sind, die von der WADA periodisch herausgegeben wird und diesen Richtlinien 

als Anhang A bei -gefügt ist. In dieser Liste sind alle Wirkstoffe und Methoden 

aufgeführt, die wegen ihres leistungssteigernden Potenzials in künftigen Spielen 

oder ihres Maskierungspotenzials jederzeit (sowohl in als auch außerhalb von 

Wettbewerben) als Dopingmittel verboten sind, sowie jene Substanzen und Me-

thoden, die nur bei Wettbewerben verboten sind . Die jeweils gültige WADA -

Verbotsliste ist auf der Website der WADA unter www.wadaama.org einzuse-

hen. So-fern die jeweils veröffentlichte Verbotsliste nichts Abweichendes vor -

sieht, treten diese und ihre Überarbeitungen drei Monate nach Veröffentlichung 

durch die WADA in Kraft, ohne dass es hierzu weiterer Maßnahmen seitens der 

NADA oder des DFB bedarf. Der DFB veröffentlicht diese als Anhang A zu den 

Anti -  Doping -Richtlinien. Die von der WADA erstellte Liste von verbotenen Sub-

stanzen und Methoden, die Ein ordnung der Substanzen in bestimmte Katego-

rien, die Einordnung einer Substanz als jederzeit oder innerhalb des Wettkampfs 

verboten sowie die Einstufung der Substanzen und Methoden als spezifische 

Substanz, spezifische Methode oder Suchtmittel im Rahmen der  Verbotsliste 

sind verbindlich und können nicht von einem Spieler oder einer anderen Person 

angefochten werden, insbesondere nicht mit der Begründung, dass es sich bei 

der Subs tanz bzw. der Methode nicht um ein Maskierungsmittel handelt oder 

dass die Subs tanz bzw. die Methode nicht das Potenzial hat, die Leistung zu 

steigern, dass sie kein Gesundheitsrisiko dar stellt oder dass sie nicht gegen den 

Sportsgeist verstößt. Der Spieler und andere Personen, die diesen Regelungen 

unterfallen, sind an die Verbotsl iste und ihre Änderungen zum Datum des In-

krafttretens gebunden. Es liegt in der Verantwortung des Spielers und der an-

deren Person, sich mit der aktuellen Version der Verbotsliste und allen 



 

 

 

 
14 

 

Änderungen vertraut zu machen. Alle verbotenen Sub -ǎǘŀƴȊŜƴ ƎŜƭǘŜƴ ŀƭǎ αǎǇŜπ

zifische Sub -ǎǘŀƴȊŜƴάΣ Ƴƛǘ !ǳǎƴŀƘƳŜ Ǿƻƴ {ǳō-stanzen, die nicht als spezifische 

Substanzen in der Verbotsliste auf -geführt sind. Eine verbotene Methode ist 

keine spezifische Methode, es sei denn, sie ist ausdrücklich als spezifische Me-

thode in der Verbotsliste aufgeführt. Suchtmittel gelten als verbotene Substan-

zen, wenn sie in der Verbotsliste konkret als Sucht mittel gekennzeichnet sind.  

(4) Medizinische Ausnahmegenehmigung (TUE)  

(5) Einem Spieler kann eine Medizini sche Ausnahmegenehmigung erteilt werden, 

mit der die Anwendung einer in der WADA -Verbotsliste auf -geführten Substanz 

oder Methode zugelassen wird. Das Vorhandensein einer verbotenen Substanz 

oder ihrer Metaboliten oder Marker und/oder der Gebrauch oder der Versuch 

des Gebrauchs einer verbotenen Substanz oder verbotenen Methode, der Besitz 

einer verbotenen Substanz oder verbotenen Methode oder die Verabreichung 

oder der Versuch der Verabreichung einer verbotenen Substanz oder einer ver-

botenen Methode stellt keinen Verstoß gegen Anti -Doping -Bestimmungen dar, 

wenn eine gültige Medizinische Ausnahmegenehmigung nach den Vorgaben des 

International Standard for Therapeutic Use Exemptions und/ oder dem Stan-

dard für Medizinische Ausnah megenehmigungen so -wie den Bestimmungen des 

FIFA-Anti -Doping -Reglements vorliegt. Beweislast und Beweisstandards  

a) Der DFB muss nachweisen, dass gegen eine Anti -Doping -Vorschrift ver-

stoßen wurde.  

Das Beweismaß besteht darin, dass der DFB im sportgerichtlichen Ver-

fahren gegenüber dem jeweiligen Rechtsorgan überzeugend nachweisen 

kann, dass ein Verstoß gegen Anti -  Doping -Bestimmungen vorliegt, wo-

bei die Schwere des Vorwurfs zu berücksichtigen ist. Di e Anforderungen 

an das Beweismaß sind in jedem Fall höher als die leicht überwiegende 

Wahrscheinlichkeit, jedoch geringer als ein Beweis, der jeden vernünfti-

gen Zweifel ausschließt.  

Liegt die Beweislast bei dem Spieler oder der anderen Person, dem bzw. 

der ein Verstoß gegen Anti -Doping -Vorschriften vorgeworfen wird, ge-

nügt vorbehaltlich der nachstehenden Regelungen für den entsprechen-

den Beweis die leicht überwiegende Wahrscheinlichke it.  

b)  Im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen Anti -Doping -Vorschriften 

kann der Sachverhalt mit allen verlässlichen Mitteln, einschließlich Ge-

ständnissen, festgestellt werden. Folgende Beweisregeln sind in Doping-

fällen anwendbar:  

Analyseverfahren oder Entscheidungsgrenzen, die nach Beratung inner-

halb der relevanten wissenschaftlichen Gemeinschaft von der WADA 
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genehmigt wurden oder die Gegenstand einer Prüfung durch unabhän-

gige Gutachter (Peer Review) waren, gelten als wissenschaftlich valide.  

Ein Spieler oder die andere Person, der bzw. die bestreiten will, dass die 

Voraussetzungen für eine solche Vermutung erfüllt sind oder die Vermu-

tung der wissenschaftlichen Validität widerlegen möchte, muss zunächst 

die WADA und die NADA über die Anfechtung  und ihre Grundlage in 

Kenntnis setzen. Das DFB -Sportgericht, das DFB -Berufungsgericht oder 

der CAS darf auf eigene Veranlassung die WADA über eine solche Anfech-

tung in Kenntnis setzen. Innerhalb von 10 Tagen nach Eingang einer sol-

chen Mitteilung und der F allakte bei der WADA hat die WADA ebenfalls 

das Recht, dem Rechtsstreit als Partei beizutreten, als Amicus Curiae im 

Sinne des NADA-Codes am Verfahren teilzunehmen oder in anderer Form 

Beweise in einem solchen Verfahren vorzulegen. In Fällen, die vor dem 

CAS verhandelt werden, ernennt der CAS auf Anforderung der WADA ei-

nen geeigneten wissenschaftlichen Sachverständigen, der den CAS bei 

der Bewertung der Anfechtung unterstützt.  

Es wird davon ausgegangen, dass WADA -akkreditierte oder auf eine an-

dere Weise von der WADA genehmigte Labors die Analysen sowie die 

Aufbewahrung der Proben entsprechend dem Internationalen Standard 

der WADA für Labors durchgeführt haben. Der Spieler oder e ine andere 

Person kann diese Vermutung widerlegen, indem er bzw. sie eine Abwei-

chung vom Internationalen Standard für Labors nachweist, die nach ver-

nünftigem Ermessen ein von der Norm abweichendes Analyseergebnis 

verursacht haben könnte.  

Widerlegt ein Spieler oder eine andere Person die oben genannte An-

nahme, indem er bzw. sie nachweist, dass eine Abweichung vom Interna-

tionalen Standard für Labors vorlag, die nach vernünftigem Ermessen das 

von der Norm abweichendes Analyseergebnis verursac ht haben könnte, 

muss der DFB gegebenenfalls unter Hinzuziehung der NADA beweisen, 

dass diese Abweichung nicht Ursache des von der Norm abweichenden 

Analyseergebnisses war  

c) Abweichungen vom Internationalen Standard für Dopingkontrollen, die 

nicht die Ursache für ein von der Norm abweichendes Analyseergebnis 

oder für andere Verstöße gegen Anti -Doping -Vorschriften darstellen, ha-

ben keinen Einfluss auf die Gültigkeit der Analyse ergebnisse. Erbringt der 
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Spieler oder eine andere Person den Nachweis, dass eine Abweichung von 

den nachfolgenden Bestimmungen des Internationalen Standards für 

Kontrollen erfolgt ist, die nach vernünftigem Ermessen das von der Norm 

abweichende Analyseergebnis oder einen anderen V erstoß gegen die 

Anti -Doping -Vorschriften verursacht haben könnte, so geht die Beweis-

last auf den DFB bzw. die NADA über, der/ die nachweisen muss, dass die 

Abweichung nicht die Ursache für das von der Norm abweichende Ana-

lyseergebnis war bzw. worin der ta tsächliche Grund für den Verstoß ge-

gen die Anti -Doping -Vorschriften bestand. Im Einzelnen gilt:  

aa) Eine Abweichung vom Internationalen Standard für Do-

pingkontrollen und Untersuchungen hinsichtlich der Probenahme 

oder Handhabung der Probe, die einen Verstoß gegen Anti -Do-

ping -  Bestimmungen auf der Grundlage eines von der Norm ab-

weichenden Analyseergebniss es hinreichend hätte bewirken kön-

nen: In diesem Fall trägt der DFB bzw. die NADA die Beweislast 

dafür, dass das von der Norm abweichende Analyseergebnis nicht 

auf diese Abweichung zurückzuführen ist.  

bb) Eine Abweichung vom Internationalen Standard für das Er-

gebnismanagement oder vom Internationalen Standard für Do-

pingkontrollen und Untersuchungen in Bezug auf ein von der 

Norm abweichendes Ergebnis des Biologischen Athletenpasses, 

die nach vernünftigem Erm essen einen Verstoß gegen Anti -Do-

ping -  Bestimmungen verursacht haben könnte: In diesem Fall ob-

liegt es dem DFB bzw. NADA nachzuweisen, dass diese Abwei-

chung den Verstoß gegen Anti -Doping -Bestimmungen nicht ver-

ursacht hat.  

cc) Eine Abweichung vom Internationalen Standard für das Er-

gebnismanagement hinsichtlich der Pflicht, den Spieler über die 

Öffnung der B -Probe zu benachrichtigen, die einen Verstoß gegen 

Anti -  Doping -Bestimmungen auf der Grundlage eines von der 

Norm abweichend en Analyseergebnisses hinreichend hätte bewir-

ken können: In diesem Fall trägt der DFB bzw. die NADA die Be-

weislast dafür, dass das von der Norm abweichende Analyseer-

gebnis nicht auf diese Abweichung zurückzuführen ist.  

dd) Eine Abweichung vom Internationalen Standard für das Er-

gebnismanagement hinsichtlich der Benachrichtigung des Spie-

lers, die einen Verstoß gegen Anti -Doping -Bestimmungen auf der 

Grundlage eines Meldepflicht -  und Kontrollversäumnisses hinrei-

chend hätte bewir ken können: In diesem Fall trägt der DFB bzw. 
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die NADA die Beweislast dafür, dass das Meldepflicht -  und Kon-

trollversäumnis nicht auf diese Abweichung zurückzuführen ist.  

d)  Sachverhalte, die durch die Entscheidung eines Gerichts oder des zustän-

digen Berufs -Disziplinargerichts, welche nicht Gegenstand eines laufen-

den Rechtsbehelfsverfahrens sind, festgestellt wurden, gelten als unwi-

derlegbarer Beweis gegen den Spieler oder die  andere Person, den bzw. 

die die entsprechende Entscheidung betroffen hat. Dies gilt nicht, sofern 

der Spieler oder die andere Person nachweisen kann, dass die Entschei-

dung gegen den deutschen Ordre Public verstoßen hat.  

e) Das Disziplinarorgan kann in einem Verfahren wegen eines Verstoßes ge-

gen Anti -Doping -Bestimmungen negative Rückschlüsse aus der Tatsache 

ziehen, dass der Spieler oder die andere Person, dem bzw. der ein Verstoß 

gegen Anti -Doping -Bestimmungen vorgeworfen wi rd, sich nach einer mit 

angemessener Vorlaufzeit ergangenen Aufforderung  weigert, an der An-

hörung (gemäß den Anweisungen des Disziplinarorgans entweder per-

sönlich oder telefonisch) teilzunehmen und Fragen des Disziplinarorgans 

oder der Anti -Doping -Organis ation zu beantworten, die ihm bzw. ihr den 

Verstoß gegen Anti -Doping -Bestimmungen vorwirft.  

(6) Jeder Spieler ist verpflichtet, sich einer angeordneten Dopingkontrolle zu unter-

ziehen. Zuständig für die Anordnung und Durchführung sämtlicher Dopingkon-

trollen ist die NADA. Dabei ist jeder Spieler verpflichtet, auf Anfrage der NADA 

die Identität seiner B etreuungspersonen mitzuteilen. Des Weiteren sind Spieler 

und Betreuungspersonen verpflichtet, an Untersuchungen von Verstößen gegen 

Anti -Doping -Bestimmungen mitzuwirken.  

(7) Jeder Verein und jede Tochtergesellschaft hat zu gewährleisten, dass die Spieler 

seiner bzw. ihrer Mannschaft nicht gedopt werden und sich angeordneten Do-

pingkontrollen unterziehen. Dem Verein oder der Tochtergesellschaft ist das 

Handeln der Angestellten u nd beauftragten Personen sowie dem Verein zusätz-

lich das Handeln seiner Mitglieder zuzurechnen.  

(8) Im Übrigen gelten die Anti -Doping -Richtlinien des DFB.  

Bei Unstimmigkeiten zwischen den Anti -  Doping -Regelungen des DFB und dem 

FIFA-Anti -Doping -Reglement gehen die Bestimmungen des FIFA - Anti -Doping -Reg-

lements vor.  
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§ 6A SPIELMANIPULATION 

 

(1) Wer es, insbesondere als Spieler, Schiedsrichter, Trainer oder Funktionsträger, 

unternimmt, auf den Verlauf und/oder das Ergebnis eines Fußballspiels 

und/oder den sportlichen Wettbewerb durch wissentlich falsche Entscheidun-

gen oder andere unbefugte Beeinfl ussung einzuwirken in der Absicht, sich oder 

einem anderen einen Vorteil zu verschaffen, macht sich der Spielmanipulation 

schuldig. Dies gilt nicht für Spieler, die beim Spiel oder im Zusammenhang mit 

diesem durch Verletzung einer Fußballregel ausschließli ch einen spielbezogenen 

sportlichen Vorteil anstreben; die Möglichkeit der Bestrafung als unsportliches 

Verhalten gemäß § 1 Nr. 4. bleibt insoweit unberührt.  

(2) Eine Spielmanipulation wird als unsportliches Verhalten gemäß § 1 Nr. 4 geahn-

det.  

 

§ 6B VERSTÖßE GEGEN DIE SEXUELLE SELBSTBESTIMMEN (SEXU-

ALISIERTE GEWALT, SEXUELLER MISSBRAUCH, SEXUELLE BELÄSTI-

GUNG) 

 

Wer, insbesondere als Spieler, Schiedsrichter, Trainer oder Funktionsträger, Hand-

lungen in Form von sexualisierter Gewalt, sexuellen Missbrauchs oder sexueller Be-

lästigung gegenüber einer anderen Person vornimmt, macht sich des Verstoßes ge-

gen die sexuelle  Selbstbestimmung schuldig. Verstöße nach Satz 1 stellen eine Form 

unsportlichen Verhaltens dar. Sie werden gemäß § 1 Nr. 4. geahndet (§ 7 Anlage I). 

Eine rechtskräftige Feststellung durch die ordentliche Gerichtsbarkeit ersetzt im 

Verbandsstrafverfahren d ie Feststellung der Tatbegehung.  
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§ 7 STRAFEN GEGEN VEREINE UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN IN 

EINZELNEN FÄLLEN 

 

(1) Bei Spielen der Regionalliga Südwest gelten für Vereine und Tochtergesellschaf-

ten unter anderem folgende Strafen:  

a) ŦǸǊ {ǇƛŜƭŜƴ ƻƘƴŜ DŜƴŜƘƳƛƎǳƴƎ DŜƭŘǎǘǊŀŦŜ ōƛǎ Ȋǳ ϵ мр ΦлллΣллΤ 

b)  für schuldhaft verspätetes Antreten oder schuldhaftes Nichtantreten zu 

ŜƛƴŜƳ {ǇƛŜƭ DŜƭŘǎǘǊŀŦŜ ōƛǎ Ȋǳ ϵ нрΦлллΣллΤ 

c) für nicht ordnungsgemäße Platzherrichtung und nicht ausreichenden 

hǊŘƴǳƴƎǎŘƛŜƴǎǘ DŜƭŘǎǘǊŀŦŜ ōƛǎ Ȋǳ ϵ нр ΦлллΣллΤ 

d)  für mangelnden Schutz des Schiedsrichters, der Schiedsrichter -Assisten-

ǘŜƴ ƻŘŜǊ ŘŜǎ DŜƎƴŜǊǎ DŜƭŘǎǘǊŀŦŜ ōƛǎ Ȋǳ ϵ рлΦлллΣллΤ 

e) ŦǸǊ ǎŎƘǳƭŘƘŀŦǘŜǎ IŜǊōŜƛŦǸƘǊŜƴ ŜƛƴŜǎ {ǇƛŜƭŀōōǊǳŎƘǎ DŜƭŘǎǘǊŀŦŜ ōƛǎ Ȋǳ ϵ 

50.000,00;  

f)  für Spielenlassen eines Spielers ohne Vorlage eines ordnungsgemäß er-

stellten Spielerpasses oder ohne Vorlage der Spielberechtigungsliste 

DŜƭŘǎǘǊŀŦŜ ōƛǎ Ȋǳ ϵ рллΣллΤ 

g) für Spielenlassen eines nicht spiel -  oder einsatzberechtigten Spielers 

DŜƭŘǎǘǊŀŦŜ ōƛǎ Ȋǳ ϵ рΦлллΣллΤ 

h) ŦǸǊ ƴƛŎƘǘ ƻǊŘƴǳƴƎǎƎŜƳŅǖŜ 9ǊŦǸƭƭǳƴƎ Ǿƻƴ !ǳŦƭŀƎŜƴ DŜƭŘǎǘǊŀŦŜ ōƛǎ Ȋǳ ϵ 

125.000,00; § 7b Nr. 4. bleibt unberührt;  

i) für das Mitwirkenlassen gedopter Spieler (§ 6), die Verabreichung von 

Dopingmitteln, die Weigerung, Dopingkontrollen zuzulassen, sowie jede 

Beteiligung an diesen Handlungen oder ihre Duldung und bei Verstößen 

gegen die Anti -Doping -Richtlinien Geldstrafe bi ǎ Ȋǳ ϵ тр ΦлллΣлл ŦǸǊ ƧŜπ

den Einzelfall;  

j) ŦǸǊ ŀƪǘƛǾŜ ƻŘŜǊ ǇŀǎǎƛǾŜ .ŜǎǘŜŎƘǳƴƎ DŜƭŘǎǘǊŀŦŜ ōƛǎ Ȋǳ ϵ мнрΦлллΣллΦ 

(2) In den Fällen der Nr. 1. Buchstaben i) und j) ist der Versuch strafbar.  

(3) Anstelle einer verwirkten Platzsperre kann eine Spielaustragung unter Aus-

schluss der Öffentlichkeit festgesetzt werden, falls dies aus besonderen Grün-

den zweckmäßig erscheint.  

(4) .Ŝƛ ±ŜǊƎŜƘŜƴΣ ŘƛŜ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ ƘǀƘŜǊŜƴ DŜƭŘǎǘǊŀŦŜ ŀƭǎ ϵ нΦрллΣлл ōŜŘǊƻƘǘ ǎƛƴŘΣ ƪŀƴƴ 

in schwerwiegenden Fällen anstelle oder neben der Geldstrafe eine weiterge-

hende Strafe nach Anlage I § 7 verhängt werden. Gleiches gilt in Wiederholungs-

fällen und in Fällen de r Tatmehrheit.  

(5) (entfällt)  
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§ 7A STRAFAUSSETZUNG ZUR BEWÄHRUNG 

 

(1) Die Vollstreckung einer Strafe (Anlage I § 7 Nr. 2) kann zur Bewährung ausgesetzt 

werden, mit folgenden Ausnahmen:  

a) Verwarnung,  

b)  Verweis,  

c) Verbot auf Dauer, ein Amt im DFB, seinen Mitgliedsverbänden, deren Ver-

einen und Kapitalgesellschaften zu bekleiden,  

d)  Sperre oder Ausschluss auf Dauer (einschließlich des Zulassungs -  bzw. Li-

zenzentzuges),  

e) Entzug der Zulassung für Trainer auf Dauer.  

Die Entscheidung trifft die jeweils zuständige Rechtsinstanz.  

(2) Die Bewährungsfrist beträgt mindestens sechs Monate und höchstens fünf 

Jahre. Sie kann in Ausnahmefällen verlängert oder ausgesetzt werden, wenn die 

verurteilte Partei vorübergehend nicht mehr der Disziplinargewalt der RLSW Re-

gionalliga Südwest GmbH unters teht.  

(3) Wird während der Bewährungsfrist eine weitere sportrechtliche Verfehlung be-

gangen, so kann die zuständige Rechtsinstanz grundsätzlich den Widerruf der 

Bewährung und den Vollzug der ursprünglichen Strafe anordnen. Diese kann ge-

gebenenfalls mit der Strafe fü r die neu hinzugekommene Verfehlung verbunden 

werden.  Ein Widerruf der Bewährung ist auch dann möglich, wenn ein Verein 

bzw. eine Kapitalgesellschaft gegen eine Auflage gemäß § 7b, die im Zusammen-

hang mit einer Strafaussetzung zur Bewährung festgelegt word en ist, verstoßen 

oder deren Erfüllung nicht fristgemäß nachgewiesen hat.  Statt des Widerrufs 

kann die Dauer der Bewährungszeit um mindestens sechs Monate bis höchstens 

ein Jahr verlängert werden, wenn dies durch besondere Umstände des Einzel-

falls ausnahmsweise gerechtfertigt ist. Mit der Entscheidung über die Verlänge-

rung der B ewährungszeit kann in Verfahren gegen Vereine bzw. Kapitalgesell-

schaften gegebenenfalls eine Auflage gemäß § 7b abgeändert oder neu erlassen 

werden.  

 

§ 7B AUFLAGEN 

 

(1) Die zuständige Rechtsinstanz kann in sportgerichtlichen Verfahren gegen Ver-

eine und Tochtergesellschaften Auflagen erteilen. Mit den Auflagen soll in erster 
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Linie darauf hingewirkt werden, zukünftige Verstöße zu vermeiden. § 5 Nrn. 5. 

und 6. bleiben unberührt.  Auflagen können neben einer Strafe, im Zusammen-

hang mit einer Strafaussetzung zur Bewährung oder ohne einen weiteren Straf-

ausspruch erteilt werden.  

(2) Als Auflagen kommen insbesondere in Betracht:  

a) organisatorische Auflagen,  

b)  sicherheitstechnische Auflagen,  

c) personenbezogene Auflagen,  

d)  infrastrukturelle Auflagen.  

Es können auch mehrere Auflagen nebeneinander erteilt werden.  

(3) Die Erfüllung der jeweiligen Auflagen hat der Verein bzw. die Tochtergesellschaft 

binnen einer von der zuständigen Rechtsinstanz festzusetzenden Frist unaufge-

fordert nachzuweisen.  

(4) Auflagenverstöße können als unsportliches Verhalten gemäß § 1 Nr. 4. geahndet 

werden. Dies gilt nicht, wenn der Auflagenverstoß zu einem Bewährungswider-

ruf geführt hat.  

 

§ 8 STRAFEN GEGEN SPIELER IN EINZELNEN FÄLLEN 

 

(1) Bei Spielen der Regionalliga Südwest gelten für Spieler unter anderem folgende 

Strafen:  

a) für unsportliches Verhalten Sperre bis zu sechs Monaten; falls kein Feld-

verweis zugrunde lag, kann anstatt einer Sperrstrafe oder Geldstrafe auf 

Verwarnung oder Verweis erkannt werden;  

b)  für rohes Spiel gegen den Gegner Sperre von zwei Wochen bis zu sechs 

Monaten; roh spielt, wer rücksichtslos im Kampf um den Ball den Gegner 

verletzt oder gefährdet;  

c) für Tätlichkeiten gegen Gegner oder andere bei dem Spiel anwesende 

Personen Sperre von sechs Wochen bis zu sechs Monaten; wenn gegen 

den Spieler oder den sonst Betroffenen unmittelbar vor seinem Vergehen 

eine sportwidrige Handlung begangen worden ist oder in einem leichte-

ren Fall der Tätlichkeit Sperre von mindestens drei Wochen;  

¶ bei Vorliegen beider Milderungsgründe Sperre von mindestens zwei Wo-

chen; 
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d)  für Tätlichkeiten gegen Schiedsrichter oder -Assistenten Sperre von sechs 

Monaten bis zu zwei Jahren, in leichteren Fällen Sperre von mindestens 

acht Wochen;  

e) für Beleidigung oder Bedrohung des Schiedsrichters oder der -Assisten-

ten während des Spiels Sperre von zwei Wochen bis zu drei Monaten, in 

leichteren Fällen Sperre von mindestens einer Woche;  

f)  für Nichtbefolgung der Anordnungen des Schiedsrichters Sperre von ei-

ner Woche bis zu drei Monaten;  

g) für schuldhaftes Herbeiführen eines Spielabbruchs Sperre von vier Wo-

chen bis zu sechs Monaten;  

h) für Spielen ohne Spiel -  oder Einsatzberechtigung Sperre von vier Wo-

chen, in leichteren Fällen Sperre von mindestens einer Woche;  

i) für Spielen ohne besondere Genehmigung für Vereine oder Kapitalgesell-

schaften, die nicht Mitglied in einem Verband sind, Sperre von einer Wo-

che bis zu drei Monaten;  

j) für aktive oder passive Bestechung Sperre von drei Monaten bis zu zwei 

Jahren. 

(2) In den Fällen der Nr. 1 c), d), g), h), i) und j) ist der Versuch strafbar. Die Strafe 

kann gemildert werden.  

(3) Bei Dopingvergehen gelten die in den §§ 6, 8a, 8b, 8c, 8d, 8f, 8g festgelegten 

Rechtsfolgen und Strafen und Nrn. 4. bis 6. dieser Vorschrift; dies gilt auch für 

Dopingvergehen bei von der NADA angeordneten Trainingskontrollen.  

(4) In allen Fällen der Nrn.1. bis 3. kann neben Sperrstrafen auch auf Geldstrafen 

erkannt werden  

(5) Anstelle der in Nrn.1. bis 3. genannten Strafen kann auch auf Sperre für eine be-

stimmte Anzahl von Kalendertagen oder von Pflichtspielen erkannt werden. In 

letzterem Fall kann daneben für eine festzulegende Zeitdauer auch eine Sperre 

für andere Spiele ausg esprochen werden.  Eine Strafandrohung von einer Woche 

entspricht einer Sperre für ein Pflichtspiel. Pflichtspiele sind Spiele des Wettbe-

werbs, in dem die Tat begangen worden ist. Bei schwerwiegenden Sportverfeh-

lungen ist die Sperre für Pflichtspiele in all en Wettbewerben des DFB und seiner 

Mitgliedsverbände und für Freundschaftsspiele auszusprechen.  

(6) In schweren Fällen kann neben der Sperre auch die Lizenz entzogen oder eine 

Sperre auf Dauer ausgesprochen werden.  

(7) (entfällt)  

(8) Eine Ahndung ist auch dann möglich, wenn der Schiedsrichter einen Fall krass 

sportwidrigen Verhaltens eines Spielers nicht wahrgenommen und damit keine 

positive oder negative Tatsachenentscheidung darüber getroffen hat.  
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§ 8A VORLÄUFIGE SPERRE BEI DOPINGVERDACHT 

 

(1) Der Vorsitzende des Sportgerichts verhängt unverzüglich eine vorläufige Sperre 

bei einem von der Norm abweichenden Analyseergebnis der A -Probe bei einer 

verbotenen Substanz oder Methode, bei der es sich nicht um eine spezifische 

Substanz oder Methode hande lt.  Dies gilt nicht, wenn dem Spieler für eine ver-

botene Substanz eine Medizinische Ausnahmegenehmigung erteilt wurde oder 

erteilt werden wird, wenn der Spieler überzeugend darlegt, dass der Verstoß 

wahrscheinlich auf ein kontaminiertes Produkt zurückzufüh ren ist, oder wenn 

der Verstoß ein Suchtmittel betrifft und der  Spieler nachweisen kann, dass er 

gemäß § 8b Nr. 1. d) einen Anspruch auf Herabsetzung der Sperre hat, oder wenn 

eine offensichtliche Abweichung vom Internationalen Standard für Labors, vom 

Internationalen Standard für Dopingkontrollen oder von anderen gültigen Best-

immungen in den Anti -Doping -Richtlinien des DFB vorliegt, die die Gültigkeit 

des Ergebnisses infrage stellt.  

(2) Bei einem von der Norm abweichenden Analyseergebnis der A -Probe bei spezi-

fischen Substanzen, kontaminierten Produkten oder bei anderen Verstößen ge-

gen die Anti -Doping -Richtlinien des DFB kann eine vorläufige Sperre verhängt 

werden.  

(3) Eine vorläufige Sperre beginnt am Tag, an dem sie dem Spieler oder der anderen 

Person vom Vorsitzenden des DFB -Sportgerichts mitgeteilt wird, und endet mit 

dem Urteil des DFB -Sportgerichts. Die vorläufige Sperre darf aber höchstens der 

Maximaldauer der Spe rre entsprechen, die gegen den Spieler oder die andere 

Person gemäß den jeweiligen Verstößen gegen Anti -Doping -Bestimmungen ver-

hängt werden darf.  

(4) Wird aufgrund eines von der Norm abweichenden Analyseergebnisses der A -

Probe eine vorläufige Sperre verhängt und bestätigt das Analyseergebnis der B -

Probe das Analyseergebnis der A -Probe nicht, wird die vorläufige Sperre aufge-

hoben.  

(5) Im Übrigen gilt § 21.  
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§ 8B STRAFEN GEGEN EINZELPERSONEN BEI ERSTVERSTÖßEN GE-

GEN ANTI-DOPING-VORSCHRIFTEN 

 

(1) Für Erstverstöße gegen § 6 Nr. 2., Buchstabe a) (Vorhandensein einer verbotenen 

Substanz, ihrer Metaboliten oder Marker), § 6 Nr. 2., Buchstabe b) (Anwendung 

oder versuchte Anwendung einer verbotenen Substanz oder Methode) oder ge-

gen § 6 Nr. 2., Buchstabe f) (Besitz einer verbotenen Substanz oder Methode) ist 

die nachfolgend aufgeführte Sperre zu verhängen, es sei denn, die in § 8c Nrn. 1. 

und 2. aufgeführten Bedingungen für die Aufhebung oder Herabsetzung der 

Sperre sind erfüllt.  

a) Die Sperre beträgt vorbehaltlich der Regelung in Buchstabe d) vier Jahre, 

wenn  

aa) der Verstoß gegen Anti -Doping -Bestimmungen keine spezi-

fische Substanz oder spezifische Methode betrifft, es sei denn, der 

Spieler oder eine andere Person weist nach, dass der Verstoß nicht 

absichtlich begangen wurde;  

bb) der Verstoß gegen Anti -Doping -Bestimmungen eine spezi-

fische Substanz betrifft und der DFB nachweist, dass der Verstoß 

absichtlich begangen wurde.  

b)  Weist im Fall von Nr. 1. a), aa) der Spieler oder eine andere Person nach, 

dass der Verstoß nicht absichtlich begangen wurde, beträgt die Sperre 

vorbehaltlich der Regelung in Buchstabe d) zwei Jahre. Dasselbe gilt, 

wenn im Fall von Nr. 1. a), bb) nicht nac hgewiesen wird, dass der Verstoß 

absichtlich begangen wurde.  

c) Absichtlich im Sinne dieser Bestimmung bedeutet, dass der Spieler oder 

eine andere Person ein Verhalten an den Tag legte, von dem er/sie wusste, 

dass es einen Verstoß gegen Anti -Doping -Bestimmungen darstellt, oder 

wusste, dass ein hohes Risiko besteht, das s dieses Verhalten einen Ver-

stoß gegen Anti -Doping -Bestimmungen darstellen oder zu einem solchen 

Verstoß führen könnte, und dieses Risiko bewusst ignorierte.  

Ein Verstoß gegen Anti -Doping -Bestimmungen, der aufgrund eines von 

der Norm abweichenden Analyseergebnisses für eine spezifische Sub-

stanz festgestellt wurde, die nur im Wettkampf verboten ist, gilt vorbe-

haltlich des Gegenbeweises als nicht absichtlich bega ngen, wenn der 

Spieler nachweist, dass der Gebrauch der verbotenen Substanz außer-

halb des Wettkampfs erfolgte.  
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Ein Verstoß gegen Anti -Doping -Bestimmungen, der aufgrund eines von 

der Norm abweichenden Analyseergebnisses für eine Substanz festge-

stellt wurde, die keine spezifische Substanz und nur im Wettkampf ver-

boten ist, gilt als nicht absichtlich begangen, wenn de r Spieler nachweist, 

dass der Gebrauch der verbotenen Substanz außerhalb des Wettkampfs 

und nicht im Zusammenhang mit der Erbringung sportlicher Leistung er-

folgte.  

d)  Abweichend von den Bestimmungen in Nr. 1. gilt für Verstöße gegen Anti -

Doping -Bestimmungen im Zusammenhang mit Suchtmitteln Folgendes:  

aa) Kann der Spieler nachweisen, dass die Einnahme oder Anwen-

dung unabhängig von seiner sportlichen Leistung außerhalb von 

Wettbewerben angewandt wurde, beträgt die Sperre drei Mo-

nate. Die gemäß diesem Absatz berechnete Sperre kann zudem 

auf einen Monat herabg esetzt werden, wenn der Spieler oder 

die andere Person eine von der FIFA oder der NADA zugelassene 

Suchttherapie zufriedenstellend abschließt. Die in diesem Ab-

satz festgelegte Sperre kann auf der Grundlage von § 8c nicht 

weiter herabgesetzt werden.  

bb) Wenn die Einnahme, die Anwendung oder der Besitz bei Wett-

bewerben erfolgt und der Spieler nachweisen kann, dass diese 

oder dieser nicht mit der sportlichen Leistung zusammenhängt, 

gilt die Einnahme, die Anwendung oder der Besitz nicht als ab-

sichtlich im Si nne der vorstehenden Regelungen und bietet da-

mit keine Grundlage für die Feststellung erschwerender Um-

stände.  

(2) Für Erstverstöße gegen § 6 Nr. 2., Buchstabe c) (Weigerung oder Versäumnis, eine 

Probe abzugeben) oder gegen § 6 Nr. 2., Buchstabe e) (Manipulation oder ver-

suchte Manipulation der Dopingkontrolle) ist eine Sperre von vier Jahren zu ver-

hängen, es sei denn, ein Spieler, der es unterlässt, sich einer Probenahme zu un-

terziehen, weist nach, dass der Verstoß gegen Anti -Doping -Bestimmungen nicht 

absichtlich begangen wurde; in diesem Fall beträgt die Sperre zwei Jahre. Falls 

der Spieler oder die andere Person in al len anderen Fällen außerordentliche Um-

stände nachweisen kann, die eine Herabsetzung der Sperre rechtfertigen, be-

trägt die Sperre je nach Grad des Verschuldens des Spielers oder der anderen 

Person zwei bis vier Jahre.  Betrifft der Fall eine schutzwürdige Person im Sinne 

von Absatz 3 oder einen Freizeitspieler im Sinne von Absatz 4, reicht die Sank-

tion je nach Grad des Verschuldens der schutzwürdigen Person oder des Frei-

zeitspielers von einer Verwarnung ohne Sperre bis z u einer Sperre von maximal 
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zwei Jahren. § 8c Nr. 2. bleibt unberührt.  Eine Person gilt als schutzwürdig, wenn 

sie zum Zeitpunkt eines Verstoßes gegen Anti -  Doping -Bestimmungen  

ς noch nicht 16 Jahre alt war oder  

ς noch nicht 18 Jahre alt war, keinem registrierten Testpool angehörte und 

noch nie an einem internationalen Wettbewerb im Herren - oder Frauen-

ōŜǊŜƛŎƘ όαƻŦŦŜƴŜ YŀǘŜƎƻǊƛŜάύ ǘŜƛƭƎŜƴƻƳƳŜƴ Ƙŀǘ ƻŘŜǊ 

ς nach deutschem Recht aus anderen Gründen als dem Alter als ge-

schäftsunfähig angesehen wird.  

Ein Spieler gilt als Freizeitspieler, wenn er in den jeweils letzten fünf Jah-

ren vor einem Verstoß gegen Anti -Doping -Bestimmungen  

π weder internationaler Spieler war, d. h. nicht von der FIFA oder 

einer Konföderation in ihren jeweiligen registrierten Testpool 

aufgenommen wurde und/oder nicht regelmäßig an internatio-

nalen Wettbewerben und/oder nicht an einem Wettbewerb im 

Zuständigkeits bereich einer Konföderation teilgenommen hat  

π noch nationaler Spieler war, d. h. nicht nach Maßgabe des NADC 

und in Übereinstimmung mit dem Internationalen Standard für 

Dopingkontrollen und Untersuchungen auf nationaler Stufe 

spielte,  

π noch ein Land bei einem internationalen Wettbewerb im Herren - 

oder Frauenbereich vertreten hat oder einem beliebigen re-

gistrierten Testpool oder einem anderen Meldepflichtpool der 

FIFA, einer Konföderation oder einer nationalen Anti -Doping -Or-

ganisation ang ehörte.  

(3) Für Erstverstöße gegen § 6 Nr. 2., Buchstabe g) (Handel oder versuchter Handel) 

oder gegen § 6 Nr. 2., Buchstabe h) (Verabreichung oder versuchte Verabreichung 

einer verbotenen Substanz oder Methode) ist je nach Schwere des Verstoßes 

mindestens eine Sperre  von vier Jahren und im Höchstfall eine lebenslange 

Sperre zu verhängen, es sei denn, die in § 8c Nr. 2. aufgeführten Bedingungen 

sind erfüllt. Ein Verstoß gegen AntiDoping -  Vorschriften unter Beteiligung von 

schutzwürdigen Spielern im Sinne von Nr. 2. Abs atz 3 gilt als besonders schwer-

wiegend. Wird ein solcher Verstoß von einer Betreuungsperson begangen und 

betrifft er nicht eine spezifische Substanz, ist gegen die Betreuungsperson eine 

lebenslange Sperre zu verhängen.  

(4) Bei Erstverstößen gegen § 6 Nr. 2., Buchstabe d) (Verletzung der Meldepflicht 

und/oder versäumte Kontrollen) beträgt die Dauer der Sperre zwei Jahre mit der 
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Möglichkeit der Herabsetzung je nach Grad des Verschuldens des Spielers. Die 

Sperre beträgt jedoch mindestens ein Jahr. Die Möglichkeit der Herabsetzung 

der Sperre nach Satz 1 gilt nicht für Spieler, bei denen wiederholte kurzfristige 

Änderungen bei den An gaben zum Aufenthaltsort oder andere Verhaltenswei-

sen den begründeten Verdacht erwecken, dass diese versucht haben, sich einer 

Kontrolle zu entziehen.  

(5) Bei Erstverstößen gegen § 6 Nr. 2. i) (Beihilfe, Unterstützung, Anleitung, Anstif-

tung, Verschleierung, Verabredung oder sonstige Tatbeteiligung oder versuchte 

Beihilfe) beträgt die Dauer der Sperre je nach Grad des Verschuldens mindestens 

zwei Jahre und im  Höchstfall eine lebenslange Sperre.  

(6) Bei Erstverstößen gegen § 6 Nr. 2. k) (treuwidrige oder unverhältnismäßige 

Handlungen zwecks Abschreckung vor oder Vergeltung für Anzeigen bei Behör-

den) beträgt die Sperre je nach Grad des Verschuldens mindestens zwei Jahre 

und im Höchstfall eine lebenslan ge Sperre. 

(7) Bei Erstverstößen gegen § 6 Nr. 2 j) (Verbotener Umgang eines Spielers oder einer 

anderen Person) beträgt die Dauer der Sperre je nach Grad des Verschuldens des 

Spielers oder einer anderen Person und den jeweiligen Um -ständen des Einzel-

falls, in der Regel zwei Jahre. Die Sperre beträgt jedoch mindestens ein Jahr.  

(8) Anderweitige Verstöße gegen die Anti -Doping -Richtlinien des DFB werden mit 

einer Sperre von zwei Wochen bis zu einem Jahr und/oder mit einer Geldstrafe 

geahndet . 

 

§ 8C AUFHEBUNG ODER HERABSETZUNG VON SPERREN 

 

(1) Herabsetzung von Sanktionen für spezifische Substanzen oder Methoden oder 

verunreinigte Produkte oder in Verfahren gegen schutzwürdige Personen oder 

Freizeitspieler bei Verstößen gegen § 8b Nr. 1.  

a) Spezifische Substanzen oder Methoden  

Betrifft der Verstoß gegen Anti -Doping -  Bestimmungen eine spezifische 

Substanz (mit Ausnahme von Suchtmitteln) oder spezifische Methode 

und der Spieler oder eine andere Person kann nachweisen, dass kein sig-

nifikantes Verschulden vorliegt, kann eine Sanktio n von einer Verwar-

nung bis zu zwei Jahren Sperre, je nach Grad des Verschuldens des Spie-

lers oder einer anderen Person, verhängt werden.  

b)  Verunreinigte Produkte  










































































